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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verbandsgemeinde Montabaur durch 

den Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz; 

hier: Öffentliche Bekanntmachung über die Auslegung der Prüfungsmitteilungen gemäß 

§ 110 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz 

Der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz hat aufgrund § 110 Abs. 5 GemO in Verbindung mit § 

111 Landeshaushaltsordnung (LHO) die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 

Verbandsgemeinde geprüft. Die stichprobenartige Prüfung erstreckte sich auf die 

Haushaltsjahre 2019 bis 2023. 

Der Verbandsgemeinderat wurde in seiner Sitzung am 11. Dezember 2025 gemäß § 33 Abs. 1 

GemO über das Ergebnis der Prüfung und die Stellungnahmen der Verwaltung unterrichtet. Die 

Prüfungsmitteilungen sowie die Stellungnahmen der Verbandsgemeindeverwaltung werden in 

der Zeit vom 

19.01.2026 – 27.01.2026 (einschließlich) 

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Personalservice, Zimmer 229, Konrad-

Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Dienststunden (montags, dienstags und 

mittwochs vom 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 bis 12.30 

Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, freitags von 08.00 bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme öffentlich 

ausgelegt (Terminvereinbarung mit Herrn Dominik Schuckart, Telefon: 02602/126-385, E-Mail: 

DSchuckart@Montabaur.de). 

Montabaur, 08.01.2026 

Dr. Hans Ulrich Richter-Hopprich 

Bürgermeister 

__________________________________________________________________________ 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

über die Einberufung einer Ersatzperson in den Verbandsgemeinderat Montabaur 

(§ 45 KWG i. V. m. § 66 KWO) 

Herr Dr. Tobias Panne hat das Mandat als Ratsmitglied im Verbandsgemeinderat Montabaur 

niedergelegt. Er wurde durch Verhältniswahl in den Verbandsgemeinderat gewählt. 

Gemäß § 45 des Landesgesetzes über die Wahlen zu den kommunalen Vertretungsorganen 

(Kommunalwahlgesetz - KWG) wurde als Nachfolgende die nächste noch nicht berufene 
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Bewerberin mit der höchsten Stimmenzahl des Wahlvorschlages der Christlich Demokratischen 

Union Deutschlands (CDU) 

Frau Daniela Klaus, 56412 Nentershausen, 

in den Verbandsgemeinderat einberufen. Die Voraussetzungen der Wählbarkeit nach § 4 KWG 

liegen vor. Die Berufung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 3 Kommunalwahlordnung (KWO) 

öffentlich bekannt gemacht. 

56410 Montabaur, 12.01.2026 

Dr. Hans Ulrich Richter-Hopprich 

Bürgermeister 

als Wahlleiter für die Wahl des Verbandsgemeinderates 
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__________________________________________________________________________ 

 

Aufzüge im ICE-Bahnhof werden erneuert – Baubeginn Mitte Februar 

Die beiden Personenaufzüge im ICE-Bahnhof Montabaur werden erneuert. Die Arbeiten werden 

voraussichtlich Mitte Februar beginnen und sollen bis zum Sommer dauern. Darüber hat die 

Bahn die Verwaltung informiert. Erneuert werden der Aufzug, der vom Bahnhofsvorplatz bis zu 

Gleis 1 fährt, sowie der Aufzug von der Halle zu Gleis 4/5. 

Weiterhin teilt die Bahn mit, dass für Reisende mit eingeschränkter Mobilität gesorgt ist: Diesen 

wird nach Voranmeldung alternativ am Bahnhof Limburg Süd ein unterstützender Ein- und 

Ausstieg angeboten. Inklusive gibt es einen Zubringerdienst mit geeigneten Fahrzeugen von 

und nach Montabaur. Dafür ist zwingend eine Anmeldung über die Mobilitätsservice-Zentrale 

der Bahn erforderlich unter Telefon 030 / 652-12888 oder E-Mail: msz@deutschebahn.com. 

Außerdem will die Bahn im Internet aktuelle Infos zur Maßnahme veröffentlichen unter 

www.bahnhof.de 

Hinweis: Wer ein Fahrrad oder ein schweres Gepäckstück mit auf die Reise nehmen möchte, 

sollte bei der Planung berücksichtigen, dass die Gleise während der Baumaßnahme nur über 

Treppen und Rolltreppen zu erreichen sind. Vom Bahnhofsvorplatz auf der Südseite (Stadtseite 

/ ZOB) gelangt man nur über die Außentreppe in die Bahnhofshalle. 
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____________________________________________________________________________ 

 

Jahreshauptversammlung des GV Mendelssohn Bartholdy 1855 e. V. Montabaur 

 

Am Dienstag, den 3. Februar findet im Forum St.Peter/Montabaur die diesjährige 

Jahreshauptversammlung des GV Mendelssohn Bartholdy 1855 e. V Montabaur statt. 

Beginn ist 19 Uhr. Hierzu laden wir alle aktiven und passiven Mitglieder des Gesangvereins 

recht herzlich ein! Turnusgemäß wird in diesem Jahr der Vorstand neu gewählt. Die genaue 

Tagesordnung kann unter www.mendelssoehne-montabaur.de eingesehen werden. 

Anträge können bis spätestens eine Woche vorher beim Vorstand unter 

kontakt@mendelssoehne-montabaur.de 

eingereicht werden. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. 

 

Der Vorstand 

 

_________________________________________________________________________ 

 

http://www.mendelssoehne-montabaur.de/
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____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bladernheim 

Hier liegen derzeit keine Bekanntmachungen vor. 
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- Elgendorf 

 

Weihnachtsbaum-Sammlung der Kirmesgesellschaft Elgendorf 

Die Kirmesgesellschaft Elgendorf sammelt auch in diesem Jahr wieder die ausgedienten 

Weihnachtsbäume ein: Sonntag, 25. Januar 

Bitte legt eure Weihnachtsbäume gut sichtbar und rechtzeitig an den Straßenrand. 

 

Natürlich freuen wir uns über eine freiwillige Spende. Wer am Tag der Sammlung nicht zu 

Hause ist, aber dennoch etwas spenden möchte, kann dies gerne per PayPal tun: kg-

elgendorf@gmx.de 

Alle Spendeneinnahmen kommen zu 100 % derAusrichtung der Kirmes zugute. 

 

Vielen Dank für eure Unterstützung! 

Eure Kirmesgesellschaft Elgendorf 

 

 

 

- Eschelbach 

 

Ortsübliche Bekanntmachung über die öffentliche Bekanntgabe der Bestimmung und 

Abmarkung von Flurstücksgrenzen in der Gemeinde Montabaur 

In der Gemarkung Eschelbach, Flur 24, Flurstücke 1/43, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48 und 2/9 sowie 

Flur 36 Flurstücke 55/9, 55/12 und 55/21 wurden die Flurstücksgrenzen aus Anlass einer 

Liegenschaftsvermessung auf Antrag bestimmt und abgemarkt. Hiervon ebenfalls betroffen sind 

die Grundstücke Gem. Eschelbach, Flur 24, Flurst. 1/40 sowie Flur 36, Flurst. 55/6, 55/17 und 

55/18. Über diese Maßnahmen wurde am 07.01.2026 eine Niederschrift (Grenzniederschrift) 

angefertigt. 

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen 

(LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBI. S. 572, BS 219-1), in der jeweils geltenden Fassung, 

werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flurstücke die in der 

Grenzniederschrift näher bezeichneten Maßnahmen öffentlich bekannt gegeben. 

Der verfügende Teil der Grenzniederschrift hat folgenden Wortlaut: Die neuen 

Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der Skizze 

dargestellt, festgestellt. Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der Entscheidung nach 

Nummer 1 Buchstabe c, wie in der Skizze dargestellt, abgemarkt. Die in Übereinstimmung mit 

dem Nachweis des Liegenschaftskatasters vorgefundene Grenzmarke ist in der Skizze in 

schwarz dargestellt. Eine erneute Abmarkung des so dargestellten Punktes wurde aus 

Zweckmäßigkeitsgründen unterlassen 
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Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 02.02.2026 bis 02.03.2026 bei Dipl.-Ing. Stefan 

Neuroth, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Elgendorfer Straße 4, 56410 Montabaur 

ausgelegt und kann während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 

16.30 Uhr und Freitag von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr) nach vorheriger Terminabsprache 

eingesehen werden. 

Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

(LVwVfG) vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung mit § 41 Abs. 4 

Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 2003, 102; 

FNA 201-6), in den jeweils geltenden Fassungen, nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser 

ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 

Der Inhalt der öffentlichen Bekanntgabe und die Grenzniederschrift können auch im Internet 

unter https://www.neuroth-vermessung.de/oeffentliche-bekanntgaben/ eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die in der Grenzniederschrift enthaltenen Entscheidungen kann innerhalb eines Monats 

nach der öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann 

1. in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

oder 

2. schriftlich oder zur Niederschrift bei Dipl.-Ing. Stefan Neuroth, Öffentlich bestellter 

Vermessungsingenieur, Elgendorfer Straße 4, 56410 Montabaur 

erhoben werden. 

Nähere Informationen zur formgebundenen elektronischen Kommunikation mit Dipl.-Ing. Stefan 

Neuroth, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur finden Sie unter https://www.neuroth-

vermessung.de/elektronische-kommunikation/. 

gez. 

Dipl.-Ing. Stefan Neuroth 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

Elgendorfer Straße 4 

56410 Montabaur 
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- Ettersdorf 

Hier liegen derzeit keine Bekanntmachungen vor. 

 

 

 

 

- Horressen 

 

Wildschweine auf dem Friedhof 

 

Auf unserem Friedhof waren Wildschweine als ungebetene Gäste zugange und haben 

stellenweise den Boden erheblich aufgebrochen. Daher bitte ich um Verständnis, das u.a. der 

Fußweg zwischen Niederelberter Straße und Friedhofsweg mit Bauzäunen gesperrt wurde. Es 

sind sehr gut lesbare Hinweisschilder an den beiden Zäunen befestigt. Ich bitte daher diese 

Maßnahme zu akzeptieren und Versuche, z.B. ein vorbeizwängen, verschieben oder 

herausheben aus der Fußplatte zu vermeiden. Alternativ kann man den Weg durch das 

Friedhofsgelände nehmen. Hier musste ich auch leider feststellen, dass die eine oder andere 

Tür offen stand. Dadurch sind die sehr schnell ergriffenen Maßnahmen wirkungslos. Daher bitte 

ich alle darauf zu achten, dass man die Tore geschlossen hält und ein hantieren an den 

Bauzäunen unterlassen wird. Damit vermeidet man weitere Schäden auf den Flächen, aber vor 

allen Dingen durchgewühlte Grabstätten. Danke! Ich hoffe dass diese Maßnahmen vorerst 

ausreichen, um weitere Schäden zu vermeiden. Trotz dieses Geschehens, möchte ich mich bei 

allen Beteiligten der Stadt, des Bauhofs und der Verbandsgemeinde für das sehr schnelle 

Handeln bedanken! 

 

Jörg Mattern, Ortsvorsteher 
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- Reckenthal 

 

Hundekot auf Spielplatz Reckenthal 

Niemand tritt gerne in Hundekot und viele Mitbürger fühlen sich durch die „Hinterlassen-

schaften“ unserer vierbeinigen Freunde in öffentlichen Anlagen gestört. Es ist nicht akzeptabel, 

dass insbesondere der Spielplatz Reckenthal als „Hundetoilette“ genutzt und die 

Gemeindearbeiter bzw. die Besucher des Spielplatzes mit diesen „Tretminen“ in unangenehmer 

Weise konfrontiert werden, oder dass Kleidung und Schuhe damit verschmutzt werden. 

Wir appellieren daher an die entsprechenden Hundehalter, ihre Verantwortung wahrzunehmen 

und die Tiere keinesfalls unkontrolliert herumlaufen zu lassen oder gar auf öffentlichem Gelände 

gezielt zum Abkoten auszuführen. Falls der Hund dort sein „Geschäft“ verrichten muss, ist der 

Hundekot vom betroffenen Halter unverzüglich zu entfernen. Verstöße gegen diese 

Verpflichtung sind als Ordnungswidrigkeit anzusehen und können mit einem empfindlichen 

Bußgeld geahndet werden. 

In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass nach den Vorschriften der 

Gefahrenabwehrverordnung der Verbandsgemeinde Montabaur alle Hunde auf öffentlichen 

Straßen und in öffentlichen Anlagen innerhalb bebauter Ortslagen nur angeleint geführt werden 

dürfen. Außerhalb der bebauten Ortslagen sind sie umgehend und ohne Aufforderung 

anzuleinen, wenn sich andere Personen nähern. 

Die Einhaltung dieser Vorschriften sollte eigentlich für jeden Hundehalter selbstverständlich 

sein. Verstöße hiergegen werden als Ordnungswidrigkeiten angesehen und können mit 

Geldbußen bis zu 5000 € belegt werden. 

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur 

-Ordnungsamt- 

 

 

 

 

 

- Wirzenborn 

Hier liegen derzeit keine Bekanntmachungen vor. 
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Ahrbachgemeinden 

 
Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus im Auftrag der Ortsgemeinde Boden 

Sitzung des Umlegungsausschusses 

Am Montag, den 02. Februar 2026 findet um 17:00 Uhr in der Ahrbachhalle, Schulstraße, 56412 

Boden eine nicht öffentliche Sitzung des Umlegungsausschusses statt. 

Tagesordnung 

1) Umlegungsverfahren „Mühlweg II“ 

   a) Information der Mitglieder des Umlegungsausschusses über den Stand des 

Umlegungsverfahrens 

   b) Beratung und Beschlussfassung über die Wahl des Verteilungsmaßstabes nach § 56 

BauGB 

   c) Beratung und Beschlussfassung der Einwurfs- und Zuteilungswerte 

2) Verschiedenes 

St. Goarshausen, den 08. Januar 2026 

Im Auftrag 

 

gez. Dr.-Ing. Gabriele Hückelheim 

Dr.-Ing. Gabriele Hückelheim 

Abteilungsleitung Bodenmanagement 

 

Hinweis: 

Diese Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: 

https://www.vg-montabaur.de/leben-erleben/bauen-wohnen/umlegungsverfahren/  

________________________________________________________________________ 

 

https://www.vg-montabaur.de/leben-erleben/bauen-wohnen/umlegungsverfahren/
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Hier liegen derzeit keine Bekanntmachungen vor. 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG - Sitzung des Ortsgemeinderates 

Die nächste öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde 

Ruppach-Goldhausen findet statt 

am: Mittwoch, 21. Januar 2026, 19:30 Uhr 

Ort: Richard-Henkes-Haus, Hauptstraße 52, 56412 Ruppach-Goldhausen 

TAGESORDNUNG 

I. Öffentliche Sitzung 

Nr. Tagesordnungspunkt 

1 Einwohnerfragestunde 

2 Förderrichtlinie Vereine 

3 
Öffentliche Ausschreibung der Jahresunternehmerleistungen Straßenunterhaltung mit 

einem Rahmenvertrag im Bereich der Verbandsgemeinde Montabaur 

4 Mitteilungen und Anfragen 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

Nr. Tagesordnungspunkt 

1 Grundstücksangelegenheiten 

2 Fischereipachtangelegenheiten 

3 Grundstücksangelegenheiten 

4 Mitteilungen und Anfragen 

Zum öffentlichen Teil der Sitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner 

herzlich eingeladen. 

Die Sitzungsunterlagen können im Rats- und Bürgerinformationssystem der Verbandsgemeinde 

Montabaur unter www.vg-montabaur.de eingesehen werden. 

Ruppach-Goldhausen, den 13. Januar 2026 

Sascha Stein 

Ortsbürgermeister 
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Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 11. Dezember 2025 

 

Dorferneuerung; Vorstellung eines Planungsbüros für die Durchführung der 

Dorfmoderation und der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts 

Für die Durchführung der Dorfmoderation und die Fortschreibung des 

Dorferneuerungskonzeptes hatten sich zwei Planungsbüros bei der Ortsgemeinde beworben. 

Die Vorstellung des ersten Büros fand in der Sitzung am 5. November 2025 statt. In der 

jüngsten Sitzung sollte sich das zweite Büro vorstellen. Diese Vorstellung musste leider 

entfallen, da die Firma ihr Angebot zurückziehen musste. Der Ortsgemeinderat nahm Kenntnis 

von der Absage und fasste den Beschluss, auf das Einholen weiterer Angebote zu verzichten. 

Genehmigung einer erheblichen außerplanmäßigen Investitionsauszahlung für die 

Ersatzbeschaffung der zwei Gemeindetraktoren 

Der Ortsgemeinderat Ruppach-Goldhausen genehmigte die Deckung der außerplanmäßigen 

Investitionsauszahlung in Höhe von bis zu 100.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von zwei 

Gemeindetraktoren. 

Erstellung und Fortschreibung der Investitionsliste zur Haushaltsplanung 2026 und zur 

Finanzplanung 2027 - 2029 

In den kommenden Jahren sollen u. a. für folgende Maßnahmen Mittel im Haushalt der 

Ortsgemeinde bereitgestellt werden: 

Allgemeiner Grunderwerb (Acker und Wiesen), Grunderwerb im Innenbereich "vorsorglich", 

Zauneinfassung Hundewiese, allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (vorsorglich) 

für den Bauhof, Anschaffung Traktoren Bauhof, allgemeine Ersatz- und 

Ergänzungsbeschaffungen für die Spielplätze, Erneuerung Ballfangzaun (Südseite) Baukosten, 

Förderung privater Dorferneuerungsmaßnahmen, Weihnachtsschmuck Ortsstraßen und 

technische Umsetzung, Überdachungen Bushaltestellen, Anhebung Basketballfeld, Anlage 

Bouleplatz, Schaffung Aussichtspunkt Goldberg, Urnengrabfeld Friedhof Ruppach, Friedhof 

Ruppach - Erneuerung nördl. Einfriedung, Friedhof Ruppach - Erneuerung Stützmauer und 

Treppenaufgang, Kirmes, Dorferneuerungskonzept, Sachkostenanteil Unterhaltung Gebäude / 

Außenanlage Kita 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 11. Dezember 2025 gefassten Beschlüsse: 

- Die Planungsleistungen für die Durchführung der Dorfmoderation sowie für die Fortschreibung 

des Dorferneuerungskonzeptes sollen an das Büro Schneider Architektur, Koblenz, vergeben 

werden. Der Ortsbürgermeister wurde ermächtigt, Ingenieurverträge mit dem beauftragten Büro 

abzuschließen, sobald die Zuschüsse des Landes bewilligt wurden (voraussichtlich April 2026). 

- In einer Grundstücksangelegenheit wurde der Ortsbürgermeister beauftragt, dem Eigentümer 

ein Kaufangebot zu unterbreiten. 
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Augst 

 

 

Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 18. Dezember 2025 

 

Jahresrechnung 2024 beschlossen und Entlastung erteilt 

Nachdem der Rechnungsprüfungsausschuss des Ortsgemeinderates Eitelborn am 2. Dezember 

2025 in den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur den Jahresabschluss 2024 

überprüft hatte, stellte der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den 

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 fest. Soweit Mehrausgaben bei einzelnen 

Haushaltsstellen bislang nicht genehmigt worden sind, wurde die Genehmigung nach § 100 

GemO erteilt. Anschließend wurde dem Ortsbürgermeister, den Ortsbeigeordneten, dem 

Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Montabaur für das Haushaltsjahr 

2024 die Entlastung erteilt. 

 

Neubau einer kleinen Sporthalle in Neuhäusel 

Der Ortsgemeinderat fasste folgenden Beschluss: 

1. Die Ortsgemeinden Neuhäusel, Eitelborn, Simmern und Kadenbach beabsichtigen den 

gemeinsamen Bau und Betrieb einer Sportstätte am Standort der Augst-Schule in Neuhäusel 

unter folgender Kostenaufteilung: Neuhäusel 35 %, Eitelborn 35 %, Simmern 25 %, Kadenbach 

mit 5 %. Die Maßnahme wird von der Ortsgemeinde Neuhäusel im Einvernehmen mit den 

anderen Ortsgemeinden umgesetzt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die in Frage kommenden Förder- und Drittmittel zu 

beantragen. 

3. Für die Leistungsbereiche Architektur, Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und Statik wird 

ein Planungswettbewerb über die Leistungsphasen 1 bis 3 gemäß der Honorarordnung für 

Architekten und Ingenieure (HOAI) durchgeführt. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Vereinbarung über Errichtung und Betrieb der 

Sportstätte zu erarbeiten und den Ortsgemeinden zur Entscheidung vorzulegen. 

5. Mit Vorliegen der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung, einer Übersicht über die 

eingeworbenen Förder- und Drittmittel und einer Durchführungsvereinbarung soll endgültig über 

die Umsetzung der Maßnahme entschieden werden. 
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Förderantrag kommunale Sportstätten 

Antrag der WG Zerbach vom 06.11.2025 

Folgender Beschluss wurde gefasst: 

1. Die Ortsgemeinden Eitelborn und Neuhäusel beabsichtigen die gemeinsame Sanierung der 

Sportanlage im Augst-Stadion unter jeweils hälftiger Beteiligung. Die Maßnahme wird von der 

Ortsgemeinde Eitelborn im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde Neuhäusel umgesetzt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die in Frage kommenden Förder- und Drittmittel zu 

beantragen. Dies umfasst bezüglich der Bundesförderung auch die Teilnahme an der 

Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens (Phase 1). 

Überarbeitung der Investitionsliste zur Haushaltsplanung 2026 und zur Finanzplanung 

2027 - 2029 

Bereits in seiner Sitzung am 6. November 2025 befasste sich der Ortsgemeinderat mit der 

Investitionsliste zur Haushaltsplanung 2026 und zur Finanzplanung 2027 bis 2029. Diese wurde 

in der jüngsten Sitzung noch einmal überarbeitet. 

In den kommenden Jahren sollen u. a. für folgende Maßnahmen Mittel im Haushalt der 

Ortsgemeinde zur Verfügung gestellt werden: 

Augst-Stadion (div. notwendige Sanierungen), Kostenbeteiligung Unterhaltung Kunstrasen 

Simmern, diverse Sanierungen neue Augst-Halle und Reparaturaufwand alte Augst-Halle, 

Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze, Ausrüstung Bauhof (Erweiterung Maschinenpark 

/ Ersatzbeschaffung Fahrzeug / Ausstattung Bauhof), Erweiterung Einmündung 

Triftstraße/Lärchenweg, Lärchenweg/Kiefernweg, Gemeindehaus 

(Dach/Regenrinne/Fassade/Mietwohnungen), Udilopark (Sanierung Teich/Spielplatz/Wege), 

Ausbau obere Bergstraße / Am Wäldchen, Erschließung Am Wäldchen, Grunderwerb, 

Außenbereich Kindergarten, Neubau Sporthalle 

 

Errichtung eines Trinkwasserbrunnens 

Der Ortsgemeinderat beschloss, Abstand von der Errichtung eines Trinkwasserbrunnens im Ort 

zu nehmen. 

 

Anpassung der Benutzungsordnung und des Benutzungsvertrags der Gaststätte 

Der Ortsgemeinderat beschloss grundsätzlich die Anpassung der Benutzungsordnung und des 

Nutzungsvertrags für die Gaststätte in der Augst-Halle mit Wirkung zum 01.01.2026. Die 

Anpassung der Nutzungsentgelte für Ortsfremde wurde auf 200 Euro den Tag angehoben. Die 

Anpassung für Ortsansässige sowie ortsansässige Vereine soll nochmals im Rat besprochen 

werden. 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 18. Dezember 2025 gefassten Beschlüsse: 

In einer Grundstücksangelegenheit sowie in einer Pachtangelegenheit hat der Ortsgemeinderat 

Entscheidungen getroffen. 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG - Sitzung des Ortsgemeinderates 

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Kadenbach findet 

statt 

am: Montag, 19. Januar 2026, 19:00 Uhr 

Ort: Alte Schule, Hauptstraße 28 a, 56337 Kadenbach 

TAGESORDNUNG 

Öffentliche Sitzung 

Nr. Tagesordnungspunkt 

1 Forstwirtschaftsplan 2026 

2 Neubau einer kleinen Sporthalle in Neuhäusel 

3 
Öffentliche Ausschreibung der Jahresunternehmerleistungen Straßenunterhaltung mit 

einem Rahmenvertrag im Bereich der Verbandsgemeinde Montabaur 

4 Mitteilungen und Anfragen 

5 Einwohnerfragestunde 

Zu dieser Sitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner herzlich eingeladen. 

Die Sitzungsunterlagen können im Rats- und Bürgerinformationssystem der Verbandsgemeinde 

Montabaur unter www.vg-montabaur.de eingesehen werden. 

Kadenbach, den 12. Januar 2026 

Fabian Kirmse 

Ortsbürgermeister 
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Hier liegen derzeit keine Bekanntmachungen vor. 

 

 

 

 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des 

Ortsgemeinderates 

Die nächste öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Ortsgemeinderates der 

Ortsgemeinde Simmern findet statt 

am: Dienstag, 20. Januar 2026, 19:30 Uhr 

Ort: Sitzungssaal des Bürgermeisteramtes, Schulstraße 1, 56337 Simmern 

TAGESORDNUNG 

Öffentliche Sitzung 

Nr. Tagesordnungspunkt 

1 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Simmern für das Haushaltsjahr 2026; Vorberatung 

2 Mitteilungen und Anfragen 

Zu dieser Sitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner herzlich eingeladen. 

Die Sitzungsunterlagen können im Rats- und Bürgerinformationssystem der Verbandsgemeinde 

Montabaur unter www.vg-montabaur.de eingesehen werden. 

Simmern, den 13. Januar 2026 

In Vertretung 

Detlev Jacobs, Erster Beigeordneter 
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Buchfinkenland 

 

 
Winterdienst der Ortsgemeinde 

In den ersten Januartagen hält uns alle der einbrechende Winter mit zum Teil starken 

Schneefällen in Atem. Die Ortsgemeinde hat – gemeinsam mit den Ortsgemeinden Hübingen 

und Daubach – einen externen Dienstleister mit der Schneeräumung und dem Abstreuen der 

Straßenflächen beauftragt. In einer Prioritätenliste ist dabei klar geregelt, welche Straßen in 

welcher Reihenfolge zu räumen und abzustreuen sind. Der Winterdienst wird - überwiegend als 

freiwillige Leistung der Ortsgemeinde für ihre Bürgerinnen und Bürger - zunächst auf den 

innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen, anschließend erst und mit entsprechendem Zeitverzug auf 

Neben- und Seitenstraßen durchgeführt. 

Ausdrücklich festzustellen ist, dass die Ortsgemeinde zum Schutz des Fahrverkehrs nur dann 

zum Winterdienst verpflichtet ist, wenn die Gefährlichkeit und zugleich die 

Verkehrswichtigkeit des jeweiligen Straßenzuges ein Tätigwerden erfordert. Eine Straße, die 

zwar für sich genommen gefährlich ist, an der aber kein nennenswerter Verkehr stattfindet, 

muss deshalb ebenso wenig geräumt und bestreut werden wie eine Straße, die zwar ein 

höheres Verkehrsaufkommen aufweist, aber ohne weiteres auch bei Eis- und Schneeglätte für 

einen Kraftfahrer, der die im Winter erforderliche Sorgfalt walten lässt, beherrschbar ist. 

Die Ortsgemeinde und das beauftragte Unternehmen sind bestrebt, auf allen Gemeindestraßen 

einen ordnungsgemäßen Winterdienst durchzuführen. Dieser kann, wie schon ausgeführt, aber 

nur zeitlich nacheinander erfolgen. 

 

Am Straßenrand parkende Fahrzeuge erschweren und behindern den Winterdienst 

Links und rechts der Gemeindestraßen türmen sich bisweilen die Schneeberge auf; so manche 

Straße wird dadurch ungewollt zur „Einbahnstraße“. Ärgerlich und absolut unnötig ist allerdings, 

wenn der Winterdienst durch am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge in erheblichem Umfang 

zusätzlich behindert wird. Ich bitte daher alle „Laternenparker“, in den Wintermonaten ihr 

Fahrzeug auf dem eigenen Grundstück oder auf einem öffentlichen Parkplatz abzustellen. Ein 

paar Schritte zu Fuß sind dabei durchaus in Kauf zu nehmen. Behinderungen dieser Art können 

dazu führen, dass in einzelnen Straßenzügen wegen der Uneinsichtigkeit einiger weniger 

Zeitgenossen der Winterdienst eingestellt werden muss. 
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Bitte auch die Räum- und Streupflicht der Anlieger beachten 

In unserer Ortsgemeinde sind nach der geltenden Straßenreinigungssatzung die 

Grundstückseigentümer/Anlieger für das Räumen und Streuen der Gehwege verantwortlich. 

Das heißt: 

· Gehwege sind bei Schnee und Glätte unverzüglich zu räumen. 

· Dort, wo kein Gehweg/Bürgersteig vorhanden ist, ist ein 1,5 Meter breiter Streifen entlang der 

Grundstücksgrenze zu räumen und zu streuen. 

· Verwenden Sie dabei möglichst abstumpfende Streumittel (Asche, Sand, Sägemehl, Splitt 

oder ähnliches). Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Salz soll auf Gehwegen nur in geringen 

Mengen zur Beseitigung festgefahrener und festgetretener Eis- und Schneerückstände 

verwendet werden; die Rückstände der Streumittel sind nach dem Auftauen der Eis- und 

Schneerückstände zu beseitigen. 

 

Hinweis des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebs (WAB) 

Abfuhrhindernisse in der Winterzeit 

Immer wieder kommt es im Gebiet des Westerwaldkreises zu wetterbedingten 

Abfuhrhindernissen. Teilweise sind Straßen für die Fahrzeuge des WAB unpassierbar und 

können nicht angefahren werden. Dementsprechend findet die Entsorgungsleistung nicht statt. 

Oft liegt es aber auch daran, dass die Müllgefäße nur schwer zugänglich sind, da Schneewälle 

davor aufgehäuft sind. Der WAB bittet alle Bürger um Verständnis für diese wetterbedingten 

Einschränkungen. 

Davon betroffene Bürger werden gebeten, die zurückbleibenden Abfälle sodann zum nächsten 

Entsorgungstermin für die jeweilige Abfallart erneut bereit zu stellen. 

In diesen Fällen können zum späteren Entsorgungsausgleich zusätzliche Abfallsäcke der 

gleichen Abfallart (neutrale Säcke) bzw. gebündeltes Altpapier hinzu gestellt werden – einmalig 

und maximal bis zum Volumen des dafür vorgehaltenen Behälters. Ein separates Nachholen 

von Abfuhren an Folgetagen ist aufgrund des feststehenden Tourenplans der jeweiligen 

Abfallsammelfahrzeuge nicht möglich. 

Ist eine Straße wegen Schnee und Eis nicht oder nur schwer befahrbar, kann die Abfalltonne an 

die nächste befahrbare Straße gebracht werden. Für gewöhnlich handelt es sich hierbei um 

Haupt- oder Durchfahrtstraßen, welche meist zuerst geräumt und gestreut werden. Besonders 

bei steilen oder vereisten Straßen ist dies die beste Möglichkeit, die Abfalltonne leeren zu 

lassen. 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die ordnungsgemäße Ausführung des Winterdienstes ist kein leichtes Unterfangen. Frühe 

Einsatzzeiten, in der Regel am frühen Morgen oder gar noch in der Nacht, widrige 

Witterungsverhältnisse und vieles mehr stellen bisweilen hohe Anforderungen an das 

eingesetzte Personal. 
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Schon bei normalem Schneefall ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, allen drei Gemeinden und 

deren Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden. Sollte der Winterdienst dennoch einmal 

Anlass zu berechtigter Kritik geben, dann richten Sie diese bitte an den Ortsbürgermeister. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung 

Hans Ulrich Weidenfeller 

Ortsbürgermeister 

 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Einsichtnahme Entwurf der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horbach für das 

Haushaltsjahr 2026 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horbach für das Haushaltsjahr 2026 mit 

dem Haushaltsplan und seinen Anlagen liegt gem. § 97 Gemeindeordnung (GemO) ab dem 

19.01.2026 bis zur Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat bei der 

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern, 

Zimmer 111, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der allgemeinen 

Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 

16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie 

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme öffentlich aus und kann ab dem 

13.01.2026 eingesehen werden. 

Anregungen und Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der 

Ortsgemeinde Horbach für das Haushaltsjahr 2026 können ab dem 19.01.2026 innerhalb einer 

Frist von 14 Tagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur schriftlich eingereicht 

werden. 

Horbach, 13.01.2026 

gez. 

Jennifer Hartenstein 

Ortsbürgermeisterin 

 

________________________________________________________________________ 
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Förderverein der Grundschule im Buchfinkenland e. V.: Mitgliederversammlung  

Am: → Mittwoch, 21.01.2026 

Um: → 19:00 Uhr 

Wo: → 56412 Horbach, Grundschule im Buchfinkenland 

Unsere Tagesordnung 

1. Begrüßung und Bericht der Vorsitzenden 

2. Bericht des Kassierers 

3. Bericht der Kassenprüfer 

4. Entlastung des Vorstandes 

5. Neuwahlen 

6. Rückblick 2025 

7. Vorschau 2026 

8. Verschiedenes 

Für den Vorstand: Melanie Diel, 1. Vorsitzende 

 

 

 

 

 
Hier liegen derzeit keine Bekanntmachungen vor. 
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Eisenbachgemeinden 

 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG - Sitzung des Ortsgemeinderates 

Die nächste öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Girod 

findet statt 

am: Dienstag, 20. Januar 2026, 19:00 Uhr 

Ort: Gemeindehaus, Hauptstraße 48, 56412 Girod 

TAGESORDNUNG 

I. Öffentliche Sitzung 

Nr. Tagesordnungspunkt 

1 Einwohner- und Jugendfragestunde 

2 Vorstellung des Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Montabaur 

3 

Brücke 06-01 Neumühle 

Beauftragung Betrachtung und grobe Kostenschätzung eines Rückbaus ohne und mit 

Ersatzneubau der Brücke 

4 
Öffentliche Ausschreibung der Jahresunternehmerleistungen Straßenunterhaltung mit 

einem Rahmenvertrag im Bereich der Verbandsgemeinde Montabaur 

5 Einrichtung von Tempo-30-Zonen für Gemeindestraßen 

6 Entscheidung über jährliche Vereinszuschüsse, insbesondere Anfrage des VdK 

7 Neustart des Programms Energetische Stadtsanierung (KfW 432) 

8 
Mitteilungen und Anfragen 

 
 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
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Nr. Tagesordnungspunkt 

1 Grundstücksangelegenheit 

2 Vertragsangelegenheit 

3 Mitteilungen und Anfragen 

Zum öffentlichen Teil der Sitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner 

herzlich eingeladen. 

Die Sitzungsunterlagen können im Rats- und Bürgerinformationssystem der Verbandsgemeinde 

Montabaur unter www.vg-montabaur.de eingesehen werden. 

Girod, den 13. Januar 2026 

Dennis Liebenthal 

Ortsbürgermeister 
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Hier liegen derzeit keine Bekanntmachungen vor. 

 

 

 
Freizeit- und Gymnastikverein 

Wir möchten alle Mitglieder herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung am Freitag, den 

23.01.2026 um 18.30 Uhr in der Dorfschänke einladen. Wir bitten um zahlreiche Teilnahme und 

pünktliches Erscheinen. 

Tagesordnungspunkt: 

1. Begrüßung 

2. Gedenken der Verstorbenen 

3. Bericht Kassierein 

4. Neuwahlen 

5. Chronik 

6. Termine 

7. Verschiedenes 

Um Anmeldung wird bis spätestens 15.01.2026 bei Sarah Böhm (01637122776) gebeten. 
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____________________________________________________________________________ 

 

Vergabe von Schlagabraum (nicht Brennholz-lang!) an der Tongrube 

„Mehl“/Nentershausen  

Im Bereich der Tongrube „Mehl“ ist nach Nutzung einer weiteren Rodungsfläche eine größere 

Menge Schlagabraum zu vergeben. 

Interessenten treffen sich zu einer gemeinsamen Besichtigung und Vergabe am 

Freitag, den 23. Januar 2026 - um 15.00 Uhr an der 1. Kreuzung im Wald unterhalb/nach 

der Tongrube. 

Folgende Informationen sind wichtig: 

1. Jeder Holzkäufer muss die Absolvierung eines Motorsägenkurses nachweisen und eine 

Teilnahmebescheinigung am Tag der Schlagabraumvergabe vorweisen können. 

2. Mit der Zuschlagserteilung verpflichtet sich der Käufer zur Einhaltung der Sicherheits-

bestimmungen und Verhaltensregeln des Forstreviers. 

3. Die Aufarbeitung soll bis Mitte April 2026 abgeschlossen sein. 

gez. Kloft, Revierförster 

 



Seite 70 von 82 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG - Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des 

Ortsgemeinderates 

Die nächste öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des 

Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Niedererbach findet statt 

am: Mittwoch, 21. Januar 2026, 17:00 Uhr 

Ort: Sitzungssaal Altbau, Großer Markt 10, 56410 Montabaur 

TAGESORDNUNG 

I. Öffentliche Sitzung 

Nr. Tagesordnungspunkt 

1 Aussprache zum Rechenschaftsbericht 2024 

2 Festlegung des Prüfungsumfanges 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

Nr. Tagesordnungspunkt 

1 Prüfung des Jahresabschlusses 2024 

Zum öffentlichen Teil der Sitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner 

herzlich eingeladen. 

Die Sitzungsunterlagen können im Rats- und Bürgerinformationssystem der Verbandsgemeinde 

Montabaur unter www.vg-montabaur.de eingesehen werden. 

Niedererbach, den 5. Januar 2026 

Manfred Czakert 

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses 

 
Hier liegen derzeit keine Bekanntmachungen vor. 
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Elbertgemeinden 

 
Weihnachtsbaumaktion der Freiwilligen Feuerwehr Niederelbert 

 

Am Samstag, den 24. Januar 2026, sammeln die Aktiven gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr 

die Weihnachtsbäume ein. Bitte stellen Sie Ihre Weihnachtsbäume am Vorabend, bzw. am 

Samstag ab 12:00 Uhr am Straßenrand bereit. 

 

Wie in jedem Jahr, bitten wir wieder um eine Geldspende für einen guten Zweck. Der Erlös der 

Sammlung soll in diesem Jahr dem Förderverein unserer Grundschule "Am Hähnchen" zu Gute 

kommen. Der Förderverein kann, für unsere Grundschulkinder, noch ein wenig finanzielle 

Unterstützung für Neuanschaffungen gut gebrauchen. 

 

Wir weisen darauf hin, dass keine zusätzliche Abholung der Weihnachtsbäume durch den WAB 

erfolgt. Achtung - WICHTIG!!! Weihnachtsbäume die am Samstag bis 12:00 Uhr nicht 

bereitstehen, müssen später "selbst" zur " Sammelstelle Kirmesplatz " gebracht werden!!! 

Achtung - WICHTIG 

Private Abholungen der Feuerwehr wird es nicht geben. 

 

Danke – Ihre Feuerwehr Niederelbert 

___________________________________________________________________________ 

 

Jahreshauptversammlung der FREIWILLIGE FEUERWEHR NIEDERELBERT 2025 

 

Verehrte Mitglieder, liebe Kameradinnen und Kameraden, die Jahreshauptversammlung für das 

Geschäftsjahr 2025 der Freiwilligen Feuerwehr Niederelbert findet 

am Freitag, den 16.01.2026, um 20.00 Uhr in dem " Mannschafts- und Schulungsraum der 

Feuerwehr " in Niederelbert statt. 

 

Die Tagesordnung : 

TOP 1: Begrüßung 

TOP 2: Totenehrung 

TOP 3: Grußworte 

TOP 4: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

TOP 5: Feststellung der endgültigen Tagesordnung 

TOP 6: Bericht 1. Vorsitzender 

TOP 7: Bericht des Kassierers 
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TOP 8: Bericht der Kassenprüfer 

TOP 9: Bericht des Wehrführers 

TOP 10: Bericht der Jugendabteilung 

TOP 11: Aussprache über die Berichte 

TOP 12: Ehrungen 

TOP 13: Wahl eines Versammlungsleiters 

TOP 14: Entlastung des Vorstandes 

TOP 15: Neuwahlen des Vorstandes 

a) 1.Vorsitzende /r 

b) 2.Vorsitzende /r 

c) Kassierer /in 

d) Schriftführer /in 

e) Beisitzer /in 1 

f) Beisitzer /in 2 

g) Beisitzer /in 3 

TOP 16: Aussprache über eingegangene Anträge 

TOP 17: Verschiedenes 

 

 

 

 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG: 4. S a t z u n g der Ortsgemeinde Oberelbert zur 

Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 04.01.2026 

Der Ortsgemeinderat Oberelbert hat am 20.11.2025 aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung 

von Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 

1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) vom 03.04.1983 (GVBl. S. 69), beide in der jeweils 

gültigen Fassung, die folgende Satzung beschlossen, die hiermit öffentlich bekannt gemacht 

wird: 

 

§ 1 

Die Satzung der Ortsgemeinde Oberelbert über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 

20.01.1989 wird (als 4. Änderung) wie folgt geändert: 
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1. In § 14 Abs. 1 wird der Buchstabe f) („Rasenreihengrabstätten für Erdbestattungen“) 

ergänzt.  

 

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in 

     a) Reihengrabstätten für Erdbestattungen, 

     b) Urnenreihengrabstätten als Erdgräber, 

     c) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen, 

     d) Urnenwahlgrabstätten als Erdgräber, 

     e) Rasenreihengrabstätten für Urnenbestattungen, 

     f) Rasenreihengrabstätten für Erdbestattungen. 

 

 

2. Folgender § 15 a wird in die Satzung aufgenommen: 

§ 15 a  

Rasenreihengrabstätten für Erdbestattungen 

(1) Rasenreihengrabstätten für Erdbestattungen sind Grabstätten, die in einem im 

Belegungsplan besonders ausgewiesenen Grabfeld der Reihe nach belegt und erst im 

Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Bestattung abgegeben werden. Die Ruhezeit 

kann nicht verlängert werden. Die Umwandlung einer Rasenreihengrabstätte in eine 

Wahlgrabstätte ist ausgeschlossen. In einer Rasenreihengrabstätte darf nur eine Leiche 

bestattet werden. Unter den Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 und § 11 Abs. 2 dürfen in 

einer Rasenreihengrabstätte max. 2 Urnen aufgenommen werden. Eine Urnenbestattung 

ist jedoch erst nach einer Bestattung mit einer Leiche zulässig.  

(2) Auf den Rasenreihengrabstätten sind bodenbündig Grabplatten in einer Größe von 40 

cm x 40 cm einzulassen. Die Grabtafeln müssen aus Naturstein sein und eine Stärke von 

mindestens 5 cm haben. Die Beschriftung ist in die Grabplatte zu integrieren; aufgesetzte 

Buchstaben sind nicht zulässig.  

(3) Vom 30.10. eines jeden Jahres bis zum 10.04. des Folgejahres dürfen ein Grablicht 

sowie Grabschmuck auf der Grabplatte aufgestellt werden. 

3. § 20 a erhält folgende Fassung: 

 

§ 20 a 

Gestaltung in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften 

Rasenreihengrabstätten werden in einem Grabfeld mit besonderen Gestaltungsvorschriften 

ausgewiesen. Es dürfen weder Grabeinfassungen noch Hinweistafeln oder andere 
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Grabgedenkzeichen aufgestellt werden. Zulässig ist nur eine Grabtafel nach § 15 a Abs. 2; § 17 

a Abs. 2. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Oberelbert, den 04.01.2026 

(Sebastian Stendebach) 

Ortsbürgermeister 

 

Hinweis 

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 

(GVBl. S. 153) - in der derzeit gültigen Fassung - wird auf folgendes hingewiesen: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 

aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 

2. vor Ablauf eines Jahres die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die 

Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 

Verbandsgemeindeverwaltung, Konrad-Adenauer-Platz, Montabaur, schriftlich unter 

Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, geltend macht. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der 

genannten Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

56412 Oberelbert, 04.01.2026 

Sebastian Stendebach, Ortsbürgermeister 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Weihnachtsbaumaktion durch die Feuerwehr Oberelbert 

Am Sa. 17.01.2026 werden die ausgedienten Weihnachtsbäume durch die Feuerwehr 

eingesammelt. Bitte legen sie die Bäume frei von jeglichem Weihnachtsschmuck bis 9:00 

Uhr am Straßenrand bereit. Gleichzeitig bitten die Kameraden der Feuerwehr um eine 

Spende, mit der wir teilweise eine Gemeinnützige Institution unterstützen wollen. 
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Wichtig: Weihnachtsbäume die bis 9:00 Uhr nicht bereitstehen, müssen später „selbst“ zur 

Sammelstelle am Kirmesplatz gebracht werden!!! 

Wir weisen darauf hin, dass KEINE gesonderte Abholung durch die WAB erfolgt. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Verein der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Oberelbert e. V. 

 

Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag den 24.01.2026 um 18.00 Uhr im Gerätehaus 

statt. 

 

Tagesordnungspunkte: 

1. Begrüßung/Feststellung der Anwesenden 

2.Totenehrung  

3.Jahresberichte: 

   a) Jugendwart 

   b) Wehrführer 

c)Schriftführer, d)1.Vorsitzender, e)Kassierer, 4.Bericht der Kassenprüfer/Entlastung des 

Kassierers und des 

Vorstandes, 5.Wahl des Wahlvorstandes, 6.Vorstandswahlen:a)1.Vorsitzender, b)Stellv. 

Vorsitzender, 

c) Schriftführer, d)Kassierer, e)Beisitzer, 7.Wahl der Kassenprüfer, 8.Verschiedenes 

 

Der Vorstand 

 

 

 
Hier liegen derzeit keine Bekanntmachungen vor. 
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Gelbachhöhen  

 

 
Ortsübliche Bekanntmachung über die öffentliche Bekanntgabe der Bestimmung und 

Abmarkung von Flurstücksgrenzen in der Gemeinde Daubach 

In der Gemarkung Daubach, Flur 3, Flurstück(e) 1607 wurden die Flurstücksgrenzen aus 

Anlass einer Liegenschaftsvermessung auf Antrag bestimmt und abgemarkt. Hiervon ebenfalls 

betroffen ist das Grundstück Gem. Daubach, Flur 3, Flurst. 116. Über diese Maßnahmen wurde 

am 07.01.2026 eine Niederschrift (Grenzniederschrift) angefertigt. 

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen 

(LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBI. S. 572, BS 219-1), in der jeweils geltenden Fassung, 

werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flurstücke die in der 

Grenzniederschrift näher bezeichneten Maßnahmen öffentlich bekannt gegeben. 

Der verfügende Teil der Grenzniederschrift hat folgenden Wortlaut: Die bestehende und die 

neue Flurstücksgrenze werden entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der 

Skizze dargestellt, festgestellt. Dem Antrag der Eigentümerinnen und Eigentümer auf 

Übertragung der im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen der 

Grabenparzelle in die Örtlichkeit wird stattgegeben. Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage 

der Entscheidung nach Nummer 1 Buchstabe c, wie in der Skizze dargestellt, abgemarkt. Die in 

Übereinstimmung mit dem Nachweis des Liegenschaftskatasters vorgefundenen Grenzmarken 

sind in der Skizze in schwarz dargestellt. Eine erneute Abmarkung der so dargestellten Punkte 

wurde aus Zweckmäßigkeitsgründen unterlassen. 

Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 02.02.2026 bis 02.03.2026 bei Dipl.-Ing. Stefan 

Neuroth, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Elgendorfer Straße 4, 56410 Montabaur 

ausgelegt und kann während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 

16.30 Uhr und Freitag von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr) nach vorheriger Terminabsprache 

eingesehen werden. 

Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

(LVwVfG) vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung mit § 41 Abs. 4 

Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 2003, 102; 

FNA 201-6), in den jeweils geltenden Fassungen, nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser 

ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 

Der Inhalt der öffentlichen Bekanntgabe und die Grenzniederschrift können auch im Internet 

unter https://www.neuroth-vermessung.de/oeffentliche-bekanntgaben/ eingesehen werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die in der Grenzniederschrift enthaltenen Entscheidungen kann innerhalb eines Monats 

nach der öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann 

1. in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

oder 

2. schriftlich oder zur Niederschrift bei Dipl.-Ing. Stefan Neuroth, Öffentlich bestellter 

Vermessungsingenieur, Elgendorfer Straße 4, 56410 Montabaur erhoben werden. 

Nähere Informationen zur formgebundenen elektronischen Kommunikation mit Dipl.-Ing. Stefan 

Neuroth, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur finden Sie unter https://www.neuroth-

vermessung.de/elektronische-kommunikation/. 

gez. 

Dipl.-Ing. Stefan Neuroth 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

Elgendorfer Straße 4 

56410 Montabaur 

 

 

 
Verein der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Holler e. V. 

Berichtigung / Klarstellung zur Einladung zur Jahreshauptversammlung 

 

Der Verein der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Holler e. V. stellt klar: 

Für die Jahreshauptversammlung am 28.01.2026 gilt für Anträge auf Ergänzung der 

Tagesordnung gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung die Frist bis spätestens 21.01.2026 (Anträge 

müssen dem 1. Vorsitzenden bis zu diesem Datum schriftlich per Post oder per E-Mail 

zugehen). 

 

Anträge, die eine Ergänzung der Tagesordnung erfordern und nicht fristgerecht eingehen, 

können nicht als Beschlussgegenstand behandelt werden. Alle weiteren Angaben der Einladung 

(Datum, Uhrzeit, Ort und Tagesordnung) bleiben unverändert. 

 

Kontakt: Alexander Wenter, Am Dielkopf 29, 56412 Stahlhofen, foerderverein@feuerwehr-

holler.de  

mailto:foerderverein@feuerwehr-holler.de
mailto:foerderverein@feuerwehr-holler.de
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____________________________________________________________________________ 

 

TC Holler: Jahreshauptversammlung am 28.01.2026 

 

Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung (JHV) am Mittwoch, den 28.01.2026 um 

19.30 Uhr im Clubhaus des TC Holler. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und ordnungsgemäße Einberufung der JHV 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten JHV 

3. Bericht des Vorstands 

4. Bericht der Sportwarte 

5. Bericht des Kassenwarts 

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Entlastung des Vorstands 

8. Neuwahl des Vorstands 

9. Neuwahl der Kassenprüfer/Kassenprüferinnen 

10. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

11. Verschiedenes 

Anträge, die der JHV zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollen, müssen spätestens bis 

23.01.2026 beim 1. Vorsitzenden Holger Kloft eingegangen sein. 

____________________________________________________________________________ 

 

Großkaliber - Sportschützen Holler e. V. 

 

Am Freitag, den 20.02.2026 um 19.30 Uhr findet im Restaurant Split Balkan in 56412 Ruppach 

Goldhausen, Hauptstraße 61 unsere Jahreshauptversammlung statt. Hierzu lädt der Vorstand 

Euch recht herzlich ein und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen. 

Tagesordnung : 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Totenehrung 

3. Bericht des Vorstands 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Entlastung des Vorstands 

6.)Sonstiges  

 
Hier liegen derzeit keine Bekanntmachungen vor. 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 

Wahl zur Ortsbürgermeisterin/ zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Untershausen 

am 22. März 2026 

Einladung zu der Sitzung des Wahlausschusses der Ortsgemeinde Untershausen 

Sitzungstermin: Dienstag, 03.02.2026, 19:00 Uhr 

Sitzungsort: Backes, Hauptstraße 10, 56412 Untershausen 

Tagesordnung: 

1. Verpflichtung der Beisitzer/innen 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Zulassung der für die Ortsbürgermeisterwahl der 

Ortsgemeinde Untershausen eingereichten Wahlvorschläge 

Zu der öffentlichen Sitzung sind alle interessierten Einwohner/innen sowie die 

Vertrauenspersonen der Wahlvorschläge herzlich eingeladen. 

Montabaur, 12.01.2026 

Siegfried Gilles 

Erster Beigeordneter als Wahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl 

___________________________________________________________________________ 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG - Sitzung des Ortsgemeinderates 

Die nächste öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde 

Untershausen findet statt 

am: Dienstag, 20. Januar 2026, 19:00 Uhr 

Ort: Backes, Hauptstraße 10, 56412 Untershausen 

TAGESORDNUNG 

I. Öffentliche Sitzung 

Nr. Tagesordnungspunkt 

1 Einwohner- und Jugendfragestunde 
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2 
Öffentliche Ausschreibung der Jahresunternehmerleistungen Straßenunterhaltung mit 

einem Rahmenvertrag im Bereich der Verbandsgemeinde Montabaur 

3 
Anpassung der Benutzungsordnung und des Benutzungsvertrags des 

Dorfgemeinschaftshauses 

4 Wahlvorbereitungen 2026 

5 Mitteilungen und Anfragen 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

Nr. Tagesordnungspunkt 

1 Personalangelegenheit 

2 Vertragsangelegenheit 

3 Mitteilungen und Anfragen 

Zum öffentlichen Teil der Sitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner 

herzlich eingeladen. 

Die Sitzungsunterlagen können im Rats- und Bürgerinformationssystem der Verbandsgemeinde 

Montabaur unter www.vg-montabaur.de eingesehen werden. 

Untershausen, den 13. Januar 2026 

In Vertretung 

Siegfried Gilles 

Erster Beigeordneter 
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